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HAllo!

Ein Grundschüler soll so spät am Nachmittag nachsitzen (Er ist doch Grundschüler, oder? Du
schreibst ja, dass ihm auf dem Weg vom Hort zur Schule Hauptschüler auflauern)?!
Das wundert mich sehr! Wenn überhaupt, dann kenne ich das nur so, dass ein Kind die 5. und /
oder 6. Stunde dableiben muss, aber nicht länger!

Was die anderen Dinge angeht:

Ich würde deine Bedenken dem Lehrer mitteilen (auch was das formelle seiner
Benachrichtigung angeht, also die fehlende Unterschrift etc.) und seine Reaktion abwarten. Zur
Not kannst du ihm ja deine Telefonnummer geben und bitten, dass er dich anruft.
Ich finde, er kann nicht verlangen, dass dein Sohn um diese Uhrzeit und nach so wenigen
Informationen für dich dableiben muss. Ich finde das Verhalten des Lehrers - vorsichtig
formuliert - merkwürdig.

LG

Sina

1https://www.lehrerforen.de/thread/4124-nachsitzen-rechtliche-grundlage/?postID=44718#post44718

https://www.lehrerforen.de/thread/4124-nachsitzen-rechtliche-grundlage/?postID=44718#post44718

